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Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 293/J-NR/76, betreffend gesetzeswidrige Vorgänge 
bei der Neubesetzung des IJandesschulinspektors für 
die ARS in Kärnten, die die Abgeordneten SUPPAN, 
Dr.GRUBER und Genossen am 2. April 1976 an mich rich­
teten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 
Das Kollegium des Landesschulrates für 

Kärnten hat in seiner Sitzung vom 5.l'1ärz 1976 von 
insgesamt 17 Bewerbern den an mich vorgelegten Dreier­
vorschlag (1.Prof.Dr.Alfred SCHERBANTIN, 2.Direktor 
Herbert JANNACH, 3.Prof.Dr.Rarald SCHINNER) beschlossen. 
Aus den vorgelegten Unterlagen war auch zu ersehen, 
daß dieser Dreiervorschlag ordnungsgemäß erstellt·wurde. 

Ich habe mich daher nicht veranIaßt gesehen, 
diesen Besetzungs(Dreier)vorschlag zurückzuweisen. 

ad, 2) 

Der beim Landesschulrat für Kärnten errichtete 
Fachausschußfür Bundeslehrer an allgemeinbildenden 
höheren Schulen ist für die Besetz'.lng eines freien Dienst-
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postens für Be&mte des Schulaufsichtsdienstes nicht zu­
ständig,da diese Gruppe als IlBedienstete sonstiger 
Dienstzweige und nicht an Schulen verwendeter Bundes~ 
lehrer" durch eine für diese Bedienstete eingerichtete 
Personalvertretung zu vertreten ist. Die ordnungsgemäße 
Befassung des Zentralausschusses beim Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst für I1Bedienstete sonstiger 
Dienstzweige und nicht an Schulen ve rir..rei"1det er Bundeslehrer lf 

wurde beachtet. Dieser Zentralausschuß hat keine Ei:n'Jen-
.dungen gegen den mir vorgelegten Dreiervorschlagerhoben. 

Eine Nichtberücksichtigung der Personalver­
tretung kann daher nicht vorliegen. 

ad 3) 

Die Bestimmungen des § 55 LDP sind im gegen~ 
ständlichen Falle Bicht anzuwenden, da sich diese nur auf 
gehobene Lehrerdienstposten (Direktoren, Direktorstell­
vertreter, Erziehungsleiter u.sow .. ) bezieheno 
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